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I. VERBUNDENE WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG

1. VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

Es gelten die “Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbe-
dingungen (VGB 88)”.

2. VERSICHERUNGSGEGENSTAND

a) Versichert ist das im Versicherungsschein genannte, selbst-
genutzte Einfamilienhaus einschließlich Garage zum gleiten-
den Neuwert. Gemeldet werden müssen, die genaue Anschrift
(Straße, Haus-Nr. und Ort), falls nicht vorhanden die Flurbe-
zeichnung gemäß Grundbucheintragung, die Anzahl der
Wohn- und Nutzfläche in qm, die Anzahl der Garagen sowie
ggf. die Angabe evtl. Leerstände. Nutzungsänderungen wie
z.B. Vermietungen müssen unverzüglich gemeldet werden.

b) Nicht ständig bewohnte Gebäude sind nur zum Zeitwert und
nur gegen Feuerschäden versichert. Als nicht ständig bewohnt
gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt länger als
60 Tage ununterbrochen unbewohnt ist. Der Zeitwert errech-
net sich aus dem Neuwert abzüglich der Wertminderung, die
sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Der Versicherungsschutz
lt. Vertrag bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungs-
nehmer glaubhaft nachweist, daß die unbewohnten Gebäude
bzw. Wohneinheiten innerhalb von 6 Monaten renoviert wer-
den und regelmäßig (mindestens einmal je Woche) kontrolliert
werden.
Im Verfall befindliche sowie zum Abbruch bestimmte Gebäude
gelten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Als im
Verfall befindlich gilt ein Gebäude, wenn der bauliche Zustand
durch Abnutzung oder unterbliebene Instandsetzung am
Schadentag eine zweckbestimmte Nutzung nicht mehr zuläßt.

c) Für Objekte, die nach den vorstehenden Bestimmungen nicht
versichert sind, besteht jedoch Versicherungsschutz für Auf-
räumungs- und Abbruchkosten.

3. VERSICHERTE SACHEN

3.1 Gebäude (einschl. Fundamente, Grund- und Kellermauern)
und Garagen sind mit Bestandteilen und Zubehör (einschl. der
Sachen, die der Benutzung des Gebäudes dienen und im Ei-
gentum des Gebäudeeigentümers stehen, z. B. Baustoffe, Er-
satzteile, Gemeinschaftseinrichtungen) versichert.

3.2 Ergänzend zu § 1 Nr. 2 und 3 VGB 88 ist weiteres Zubehör auf
dem Versicherungsgrundstück mitversichert, welches

sich nicht im Gebäude befindet und nicht außen am Gebäude
angebracht ist, z. B. freistehende Antennen, Beleuchtungsan-
lagen, Ständer, Masten, elektrische Freileitungen, Markisen,
Schilder, Pergolen, Überdachungen, Briefkastenanlagen,
Schwimmbecken, Schuppen, Gartenhäuser, Gewächshäuser,
Hundezwinger, Müllcontainer, Flüssiggastanks, Terrassenbe-
festigungen, Hof- und Gehsteigbefestigungen, Einfriedungen,
sowie Wasser-, Gas-, Wärme- und Elektrizitätszähler - auch
soweit sie sich im fremden Eigentum befinden, und der Versi-
cherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

4. VERSICHERTE KOSTEN

4.1 AUFRÄUMUNGS- UND ABBRUCHKOSTEN, BEWEGUNGS-
UND SCHUTZKOSTEN

Abweichend von § 17 Nr. 1 und 2 VGB 88 sind Aufräumungs-
und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie
mitversicherte Mehrkosten aufgrund behördlicher Beschrän-
kungen als Folge eines Versicherungsfalles ohne prozentuale
Begrenzung mitversichert.

Die Höchstentschädigung je Schadenfall beträgt
1.300.000,00 EUR.

4.2 MEHRKOSTEN DURCH BEHÖRDLICHE BESCHRÄN-
KUNGEN

Bei der Anrechnung von Restwerten sind behördliche Be-
schränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung bleibt
auf den Betrag begrenzt, der sich ergeben würde, wenn die
Sache gänzlich zerstört worden wäre, gekürzt um den Altma-
terialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten.

Der Versicherungsnehmer tritt hiermit künftige Ansprüche an
den Versicherer ab, die ihm aufgrund der Entziehung oder Be-
schränkung des Eigentums zustehen.

4.3 SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag
von 25.000,00 EUR, so ersetzt der Versicherer bis zu der
hierfür vereinbarten Höchstentschädigung von den durch den
Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverstän-
digenverfahrens zu 80 %.
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4.4 DEKONTAMINATIONSKOSTEN

4.4.1 In Erweiterung der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemei-
nen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 88) sind
Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher
Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen Feuer-
schaden aufwenden muß, mitversichert um

a)  Erdreich des im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungsgrundstückes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder aus-
zutauschen;

b)  den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu
transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten

4.4.2 Die Aufwendungen gem. Ziffer 4.4.1 werden nur ersetzt, so-
fern die behördlichen Anordnungen

a)  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die
vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wurden;

b)  die Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses
Versicherungsfalles entstanden ist;

c)  innerhalb von 9 Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf
Rechtsmittelfrist innerhalb von 3 Monaten seit Kenntniserhalt
gemeldet wurden.

4.4.3 Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontami-
nation erhöht, so werden Aufwendungen ersetzt, die den für
die Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen
Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und
wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet
worden wäre. Diese hiernach nicht zu ersetzenden Kosten
werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

4.4.4 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungs-
nehmers einschließlich der sogenannten Einlieferhaftung wer-
den nicht ersetzt.

4.4.5 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz be-
anspruchen kann.

4.4.6 Kosten gemäß Ziffer 4.4.1 gelten nicht als Aufräumkosten
gem. Ziffer 4.1.

4.4.7 Die Höchstentschädigung je Schadenfall beträgt
1.300.000,00 EUR.

Die Höchstentschädigung für Kosten gemäß Ziffer 4.1 -
4.4 beträgt maximal 1.300.000,00 EUR je Schadenfall.

4.5 HOTEL- ODER ÄHNLICHE UNTERBRINGUNGSKOSTEN

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwen-
digen Kosten für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Ne-
benkosten (z.B. Frühstück, Telefon) wenn das versicherte Ge-
bäude bzw. die Wohnung unbewohnbar wurde und dem Ver-
sicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen etwa
bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis
zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder be-
wohnbar ist, längstens für die Dauer von 60 Tagen.

Die Höchstentschädigung beträgt pro Tag 100,00 EUR.

4.6 RÜCKREISEKOSTEN AUS DEM URLAUB

4.6.1 Ersetzt werden die Fahrtkosten, wenn der Versicherungsneh-
mer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig
seine Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort reist.

4.6.2 Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlaßte Abwesenheit des
Versicherungsnehmers von mindestens 4 Tagen bis zu einer
Dauer von maximal 8 Wochen.

4.6.3 Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel
ersetzt, entsprechend dem benutzen Urlaubsreisemittel und
der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort.

4.6.4 Ist aufgrund eines Versicherungsfalles gem. Ziffer 4.6 ein Rei-
seruf über den Rundfunk notwendig, werden die entsprechen-
den Maßnahmen, soweit möglich, vom Versicherer eingeleitet
und etwaige Kosten ersetzt. Ebenfalls kann die Organisation
der Reise, soweit es die Gegebenheiten zulassen, übernom-
men werden.

4.6.5 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise
an den Schadenort bei dem Versicherer Weisung einzuholen,
soweit es die Umstände gestatten.

4.6.6 Die Höchstentschädigung im Schadenfall beträgt
6.000,00 EUR.

4.7 ENTFERNUNG VON ENTWURZELTEN BÄUMEN NACH
STURM

Durch Sturmschäden entwurzelte Bäume und deren Abtrans-
port, Entsorgung, etc. einschl. Aufräumkosten sind mitversi-
chert.

Höchstentschädigung je Schadenfall 6.000,00 EUR, dreifach
maximiert je Versicherungsjahr.

4.8 WIEDERHERSTELLUNG UND WIEDERAUFFORSTUNG
VON GARTENANLAGEN

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwen-
digen Kosten für die Wiederaufforstung und Wiederherstellung
von Gartenanlagen.

4.8.1 Die Höchstentschädigung beträgt 600,00 EUR je Schadenfall.

5. BESONDERE VEREINBARUNGEN ZUR LEITUNGS-
WASSERVERSICHERUNG

5.1 Mitversichert sind Schäden durch Rohrbruch oder Frost an
Wasserzu- und ableitungs-, Heizungsrohren (einschl. Solar-
heizungs-, Sprinkler- und Wärmepumpenanlagen ), soweit

a) sich die Rohre außerhalb des Gebäudes auf dem Versiche-
rungsgrundstück befinden;

b) sich die Rohre außerhalb des Versicherungsgrundstückes be-
finden und der Versicherungsnehmer zur Unterhaltung dieser
Rohre verpflichtet ist.

Abweichend von § 6 VGB 88 gilt als Leitungswasser auch
Wasser, das aus sonstigen mit dem Rohrsystem verbundenen
Einrichtungen bestimmungswidrig ausgetreten ist.

5.2 REGENWASSERLEITUNGEN/ENTLÜFTUNGSROHRE

Geschlossene Regenwasserrohre (Vollrohre) und innenlie-
gende Regenwasserableitungsrohre/Entlüftungsrohre gelten
als Leitungswasserrohre im Sinne der §§ 6, 7 und 9 VGB 88.

5.3 ARMATUREN

Bruchschäden, nicht jedoch Schäden durch Verschleiß, an
Armaturen sind auch dann im Rahmen der Leitungswasser-
versicherung eingeschlossen, wenn es sich nicht um Frost-
schäden handelt.

Die Höchstentschädigung beträgt 110,00 EUR je Schadenfall
und Armatur.
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5.4 WASSERMEHRVERBRAUCH INFOLGE EINES VER-
SICHERUNGSFALLES

Mitversichert gilt ein Flüssigkeitsverlust von mehr als 10 m³ als
Folge eines ersatzpflichtigen Schadens. Die Höchstentschädi-
gung je Schadenfall beträgt 6.000,00 EUR.

5.5 KLIMA-, WÄRMEPUMPEN- UND SOLARANLAGEN

Als Leitungswasser im Sinne von § 6 VGB 88 gelten auch
Wasser oder sonstige wärmetragende Flüssigkeiten wie Sole,
Öle, Kühlmittel, Kältemittel und dergleichen, die aus Klima-,
Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen und den fest da-
mit verbundenen Einrichtungen bestimmungswidrig ausgetre-
ten sind.

5.6 AQUARIEN/SCHWIMMBECKEN/WASSERBETTEN

Abweichend von § 6 VGB 88 gilt als Leitungswasser auch
Wasser, das aus Aquarien/Schwimmbecken/Wasserbetten
bestimmungswidrig ausgetreten ist.

6. ROHBAUVERSICHERUNG

Erfolgen an dem versicherten Gebäude An- oder Ausbauten
oder handelt es sich um einen Neubau, besteht Versiche-
rungsschutz gegen Brand-, Blitzschlag-, Induktions- und Ex-
plosionsschäden. Der Versicherungsschutz in der Leitungs-
wasser- und Sturmversicherung beginnt mit der Bezugsfertig-
keit des Gebäudes.

7. SONSTIGE DECKUNGSERWEITERUNGEN

7.1 VANDALISMUS

a) Als Vandalismus gilt jede vorsätzliche, unmittelbare Beein-
trächtigung (z. B. Graffiti), Beschädigung und Zerstörung von
versicherten Sachen durch unbekannte Dritte, soweit der
Schaden an einwandfrei beschaffenen Gewerken verursacht
wurde.

b) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die vom
Versicherungsnehmer selbst verursacht worden sind.

Ab einer Schadenhöhe von 600,00 EUR müssen derartige
Schäden der zuständigen Polizeidienststelle angezeigt wer-
den. Die Bestimmungen des § 20 VGB 88 gelten entspre-
chend.

Die Höchstentschädigungsgrenze je Schadenfall beträgt
2.600,00 EUR.

7.2 ELEMENTARSCHÄDEN

7.2.1 Entschädigung wird geleistet für versicherte Sachen, die durch

a)  Überschwemmung des Versicherungsortes
b)  Erdbeben
c)  Erdsenkung
d)  Erdrutsch
e)  Schneedruck
f)  Lawinen

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

7.2.2 Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bo-
dens des Versicherungsortes durch

a)  Ausuferung von oberirdischen Gewässern,
b)  Witterungsniederschläge.

Eine Überschwemmung liegt nicht vor, soweit stehende oder
fließende Gewässer oder Witterungsniederschläge durch Ab-
leitungsrohre in das versicherte Gebäude hinein rückgestaut
werden.

7.2.3 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbo-
dens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren
ausgelöst wird.

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, daß die naturbedingte Erschütterung des Erdbo-
dens in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an
Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder der
Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes
nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

7.2.4 Erdsenkung ist eine Absenkung des Erdbodens, deren Ursa-
che ausschließlich naturbedingt ist.

7.2.5 Erdrutsch ist ein Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder
Erdmassen, dessen Ursache ausschließlich naturbedingt ist.

7.2.6 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von Schnee- oder
Eismassen.

7.2.7 Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder
Eismassen.

Nicht versichert sind Schäden an Sachen, solange das versi-
cherte Gebäude nicht bezugsfertig ist.

7.2.8 Die Höchstentschädigung je Schadenfall und für alle Scha-
denfälle eines Versicherungsjahres beträgt 160.000,00 EUR.

7.2.9 Es gilt eine Selbstbeteiligung je Schadenfall von 10 %, minde-
stens 500,00 EUR, höchstens 2.500,00 EUR vereinbart.

7.2.10 Nicht unter den Versicherungsschutz der o.a. Elementar-
schadendeckung fallen die Gebiete mit den nachstehenden
Postleitzahlen:
* 79501 - 79599, 79601 - 79618, 79629 - 79639, 79689 -
  79699 (Rheingraben)
* 72116, 72131, 72144, 72336, 72362, 72379, 72406, 72417,
  72458 - 72461, 72469 (Hohenzollerngraben)

7.3 INNERE UNRUHEN

Abweichend von § 9 Nr. 1 b VGB 88 sind versicherte Schäden
durch Innere Unruhen mitversichert. Ein öffentlich-rechtlicher
Entschädigungsanspruch geht vor.

7.4 FAHRZEUGANPRALL

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der sonstigen Be-
stimmungen dieses Vertrages für Schäden durch Fahrzeu-
ganprall an versicherten Sachen.
Als Fahrzeuganprall gilt jede unmittelbare Zerstörung oder
Beschädigung der versicherten Sache durch die Berührung
eines Schienen- oder Kraftfahrzeuges

7.5 UNBEMANNTE FLUGKÖRPER

Abweichend von § 4 Ziffer 1 a) VGB 88 leistet der Versicherer
Entschädigung auch für Schäden durch Anprall oder Absturz
eines unbemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner La-
dung.

7.6 ÜBERSPANNUNGSSCHÄDEN DURCH BLITZ UNTER
EINSCHLUSS VON FOLGESCHÄDEN/INDUKTIONS-
SCHÄDEN

Abweichend § 9 Ziffer 2 c) VBG 88 ersetzt der Versicherer
auch Überspannungsschäden durch Blitz sowie daraus ent-
stehende Folgeschäden an versicherten Sachen. Der Versi-
cherungsschutz erstreckt sich im Rahmen der Bedingungen
des Vertrages auch auf Induktionsschäden.

7.7 FEUERNUTZWÄRMESCHÄDEN

Der Versicherungsschutz gegen Brand, Blitzschlag und Explo-
sion erstreckt sich auch auf Brandschäden, die an versicher-
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ten Sachen dadurch entstehen, daß sie einem Nutzfeuer oder
der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken aus-
gesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch
die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermehrt oder weiterge-
leitet wird.

8. BEHÖRDLICHE BESCHRÄNKUNGEN

Bei der Anrechnung von Restwerten sind behördliche Be-
schränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung bleibt
auf den Betrag begrenzt, der sich ergeben würde, wenn die
Sache gänzlich zerstört worden wäre, gekürzt um den Altma-
terialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten.

Der Versicherungsnehmer tritt hiermit künftige Ansprüche an
den Versicherer ab, die ihm aufgrund der Entziehung oder Be-
schränkung des Eigentums zustehen.

9. GEFAHRERHÖHUNG

Gefahrerhöhungen beeinträchtigen die Verpflichtung des Ver-
sicherers zur Leistung nicht, sind aber anzuzeigen. Der Versi-
cherer hat Anspruch auf angemessene Prämienerhöhung vom
Tage des Eintritts der Gefahrerhöhung an. Auf eine Verletzung
der Anzeigepflicht kann sich der Versicherer berufen, wenn die
Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

10. VORÜBERGEHENDE ABWEICHUNG VON SICHER-
HEITSVORSCHRIFTEN

Etwaige vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und
Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten
auf dem Versicherungsgrundstück gelten, soweit sie durch
zwingende technische Gründe veranlaßt sind und bei ihrer
Durchführung die gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird,
nicht als Vertragsverletzung im Sinne des § 11 VGB 88, und
wenn derartige Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhö-
hung darstellen, auch nicht als Verstoß gegen § 10 VGB 88.
Abweichungen, die die Dauer von vier Monaten überschreiten,
gelten jedoch nicht mehr als vorübergehend. Die
§§ 10 und 11 VGB 88 haben vielmehr wieder uneingeschränkt
Gültigkeit.

11. ANERKENNUNGSKLAUSEL

Der Versicherer erkennt an, daß ihm bei Abschluß des Vertra-
ges alle Umstände bekannt waren, die für die Beurteilung des
Risikos erheblich sind, es sei denn, daß irgendwelche Um-
stände arglistig verschwiegen wurden. Die Verpflichtung des
Versicherungsnehmers, nachträglich eingetretene Gefahrer-
höhungen gemäß § 27 VVG anzuzeigen, bleibt unberührt.

12. MEHRFACHE VERSICHERUNG

Andere Versicherungen schaden nicht, sind aber im Scha-
denfall anzuzeigen.

13. VERTRAGSBEENDIGUNG BEI KÜNDIGUNG NACH DEM
SCHADENFALL

Bei einer Kündigung des Versicherers aus Anlaß eines Scha-
denfalles endet der Vertrag erst drei Monate nach der Kündi-
gung.

II. GLASVERSICHERUNG

1. VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

Es gelten die “Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
Glasversicherung (AGIB)” in der Fassung 1986.

2. VERSICHERUNGSGEGENSTAND

Versichert gelten sämtliche mit den Einheiten fest verbunde-
nen Außen- und Innenverglasungen einschließlich der Mobili-
arverglasung und der Glaskeramik-Kochfläche (Ziffer I.2 zur
Wohngebäudeversicherung gilt sinngemäß).

Die Höchstentschädigung je Glaskeramik-Kochfläche und je
Versicherungsfall beträgt 600,00 EUR.

3. MEHRSCHEIBEN-ISOLIERVERGLASUNGEN

Der Versicherer leistet bei Mehrscheiben-Isolierverglasungen
Ersatz für Beschädigungen der Randverbindungen oder für ein
Undichtwerden nur, wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger
Schaden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB) der Scheibe vor-
liegt.

4. NATURALERSATZ

Abweichend von § 9 (1) AGIB werden ersatzpflichtige Schä-
den in natura durch Liefern und Montieren von Scheiben oder
anderen Gegenständen gleicher Art und Güte reguliert, soweit
eine Ersatzbeschaffung zu den ortsüblichen Wiederherstel-
lungskosten möglich ist. Jedoch trägt der Versicherer die
Sonderkosten, um die sich das Liefern und Montieren  von
Scheiben oder anderen Gegenständen gleicher Art und Güte
durch deren Lage verteuert, z. B. die Kosten der Verwendung
eines Gerüstes oder Kranes oder für die Beseitigung von Hin-
dernissen, nur bis zu dem vereinbarten Betrag gem. Ziffer 5.

5. SONDERKOSTEN/DECKUNGSERWEITERUNGEN

Abweichend von § 1 (1) AGIB leistet der Versicherer nach ei-
nem ersatzpflichtigen Versicherungsfall bis zu dem Betrag von
2.600,00 EUR je ersatzpflichtigem Schadenereignis Entschä-
digung auch für die Kosten, um die sich das Liefern und Ein-
setzen von Scheiben oder anderen Gegenständen gleicher Art
und Güte durch deren Lage verteuert, z. B. für die Kosten der
Verwendung eines Gerüstes oder Kranes oder für die Beseiti-
gung von Hindernissen.

Mitversichert gelten die nachstehenden zusätzlichen Ein-
schlüsse auf “Erstes Risiko” bis zu jeweils 600,00 EUR.

- Entschädigung für Umrahmungen, Mauerwerk und Schut-
zeinrichtungen,

- Entschädigung für Anstriche, Malereien, Schriften, Verzie-
rungen etc.,

- Kunststoffscheiben,
- künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel und -

platten,

soweit die Schäden das Interesse des Versicherungsnehmers
berühren.
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III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. WOHUNGSEIGENTUM

Für den Fall, daß Gemeinschaftseigentum gebildet wird, gilt
die nachfolgende Klausel:

Für den Versicherungsvertrag mit sämtlichen Wohnungsei-
gentümern gilt folgendes:

Ist der Versicherer nach §§ 10, 11, 12 VGB 88 wegen des
Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer leistungsfrei, so
kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigen-
tümern wegen deren Sondereigentums und wegen deren Mit-
eigentumsanteilen (§ 1 Abs. 2 des Wohnungseigentumsge-
setzes) nicht berufen.

Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, daß der
Versicherer ihnen hinsichtlich des Miteigentumsanteils des
Wohnungseigentümers, der den Entschädigungsanspruch
verwirkt hat, Entschädigung leistet, jedoch nur soweit diese
zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des ge-
meinschaftlichen Eigentums (§ 1 Abs. 5 des Wohnungsei-
gentumsgesetzes) verwendet wird.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese
Mehraufwendung zu erstatten.

Kann im Falle der Feuerversicherung ein Realgläubiger hin-
sichtlich des Miteigentumsanteils des Wohnungseigentümers,
der den Entschädigungsanspruch verwirkt hat, Leistung aus
der Feuerversicherung an sich selbst gemäß § 102 VVG ver-
langen, so entfällt die Verpflichtung des Versicherers nach
Nr. 2 Satz 1. Der Versicherer verpflichtet sich, auf eine nach
§ 104 VVG auf ihn übergegangene Gesamthypothek (Ge-
samtgrundschuld) gemäß § 1168 BGB zu verzichten und da-
bei mitzuwirken, daß der Verzicht auf Kosten der Wohnungs-
eigentümer in das Grundbuch eingetragen wird. Der Woh-
nungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund
vorliegt, ist im Falle von Satz 2 verpflichtet, dem Versicherer
die für seinen Miteigentumsanteil und sein Sondereigentum an
den Realgläubiger erbrachte Leistung zu erstatten.

Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum (§ 1 Abs. 3
des Wohnungseigentumsgesetzes) gelten Nr. 1 bis 3 entspre-
chend.

2. UNTERVERSICHERUNG

a) Abweichend vom § 16 Ziffer 1 VGB 88 gilt folgende Regelung:

Ist die Anzahl der gemeldeten Wohneinheiten niedriger als die
tatsächliche Anzahl unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles (Unterversicherung), so wird nur der Teil des
nach § 15, Ziffer 1-3, VGB 88, ermittelten Betrages ersetzt,
der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die Anzahl der ge-
meldeten Wohneinheiten zu der tatsächlich vorhandenen An-
zahl. Auch leerstehende Einheiten müssen gemeldet werden.

b) Die Bestimmungen von I Ziffer 7 der Bedingungen werden
hiervon nicht berührt.

c) Eine ggf. bestehende Unterversicherung wird auch auf Schä-
den nach der Glasversicherung (Vertragsteil II.) angerechnet.

3. PRÄMIE

3.1 PRÄMIENBERECHNUNG

Die Prämie berechnet sich nach der Anzahl der Wohneinhei-
ten.
Berechnungsgrundlage für Wohneinheiten ist die Wohn- und
Nutzfläche je angefangene 100 m², mindestens jedoch 2
Wohneinheiten. Vorhandene Garagen werden nicht gesondert
berechnet.

3.2 PRÄMIENANGLEICHUNG

Es gelten die Bestimmungen von § 13 VGB 88. Bei Änderung
des gleitenden Neuwertfaktors kann die Nettoprämie je Wohn-
einheit im gleichen prozentualen Verhältnis durch den Versi-
cherer angepaßt werden.

4. SCHADENABWICKLUNG

Die Schadenabwicklung erfolgt ausschließlich über die imVer-
sicherungsschein genannte Bevollmächtigte.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Schadenbeseiti-
gung alle Maßnahmen mit diesem Bevollmächtigten abzu-
stimmen und entsprechende Weisung einzuholen.

5. MAKLERKLAUSEL

Die im Versicherungsschein genannte Bevollmächtigte ist be-
rechtigt, Anzeigen, Willenserklärungen und Zahlungen des
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen und verpflichtet,
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

Alle Wissens- und Willenserklärungen sowie Anzeigen und
Zahlungsverpflichtungen des Versicherungsnehmers gelten
als erfüllt, sobald sie gegenüber diesem Bevollmächtigten zu-
gegangen, bzw. ihr gegenüber erfüllt sind.

6. BÜNDELUNG

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich bei der
Wohngebäudeversicherung und der Glasversicherung um
rechtlich selbständige Verträge handelt.

7. GERICHTSSTAND

Für den Gerichtsstand gilt die gesetzliche Regelung.

8. WIDERSPRUCHSBELEHRUNG

Dieser Vertrag gilt auf der Grundlage des Versicherungs-
scheines, der genannten Versicherungsbedingungen und
der Verbraucherinformationen als abgeschlossen, wenn
Sie nicht innerhalb von 14 Tagen nach Eingang dieser Un-
terlagen schriftlich widersprechen. Die rechtzeitige Ab-
sendung genügt. Der Lauf der Frist beginnt, wenn Ihnen
der Versicherungsschein, die Versicherungsbedingungen
und die weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen
Verbraucherinformationen vollständig vorliegen.

Das Widerspruchsrecht besteht nicht, wenn und soweit
für diesen Vertrag auf Ihren Wunsch sofortiger Versiche-
rungsschutz gewährt wurde bzw. wird.

9. BESCHWERDESTELLE

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen,
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
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Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 88)

§ 1 Versicherte Sachen
§ 2 Versicherte Kosten
§ 3 Versicherter Mietausfall
§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 5 Brand, Blitzschlag, Explosion
§ 6 Leitungswasser
§ 7 Rohrbruch, Frost
§ 8 Sturm, Hagel
§ 9 Nicht versicherte Sachen/Schäden
§ 10 Gefahrumstände b. Vertragsabschluß und

Gefahrerhöhung
§ 11 Sicherheitsvorschriften
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13 Gleitende Neuwert-Versicherung; Versicherungs-

wert 1914; Versicherungssumme 1914
§ 14 Neuwert; Zeitwert; gemeiner Wert

§ 15 Entschädigungsberechnung
§ 16 Unterversicherung; -sverzicht
§ 17 Entschädigungsgrenzen
§ 18 Mehrfache Versicherung
§ 18a Über-, Doppelversicherung
§ 19 Prämie; Beginn u. Ende der Haftung
§ 20 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

im Versicherungsfall
§ 21 Besondere Verwirkungsgründe
§ 22 Sachverständigenverfahren
§ 23 Zahlung der Entschädigung
§ 24 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
§ 25 Zurechnung v. Kenntnis u. Verhalten
§ 26 Schriftliche Form; Zurückweisung von Kündigungen
§ 27 Agentenvollmacht
§ 28 Gerichtsstand
§ 29 Schlußbestimmung

§ 1 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten

Gebäude.

2. Zubehör, das der Instandhaltung eines versicherten Gebäudes oder
dessen Nutzung zu Wohnzwecken dient, ist mitversichert, soweit
es sich in dem Gebäude befindet oder außen an dem Gebäude
angebracht ist.

3. Weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestandteile auf
dem im Versicherungsvertrag bezeichneten Grundstück
(Versicherungsgrundstück) sind nur aufgrund besonderer
Vereinbarung versichert.

4. Nicht versichert sind in das Gebäude eingefügte Sachen, die ein
Mieter auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und für
die er die Gefahr trägt. Die Versicherung dieser Sachen kann
vereinbart werden.

§ 2 Versicherte Kosten
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen

Kosten

a) für das Aufräumen und den Abbruch von Sachen, die durch
vorliegenden Vertrag versichert sind, für das Abfahren von Schutt
und sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten
Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten
(Aufräumungs- oder Abbruchkosten);

b) die dadurch entstehen, daß zum Zweck der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung von Sachen, die durch vorliegenden Vertrag
versichert sind, andere Sachen bewegt, verändert oder geschätzt
werden müssen (Bewegungs- oder Schutzkosten);

c) für Maßnahmen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur
Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten).

2. Für die Entschädigung versicherter Kosten gemäß Nr. 1 a und 1 b
gilt die Entschädigungsgrenze gemäß § 17 Nr. 1.

3. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der
Feuerwehren oder anderer im öffentlichen Interesse zur
Hilfeleistung Verpflichteter, wenn diese Leistungen im öffentlichen
Interesse erbracht werden.

§ 3 Versicherter Mietausfall
1. Der Versicherer ersetzt

a) den Mietausfall einschließlich etwaiger fortlaufender
Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines
Versicherungsfalles berechtigt sind, die Zahlung der Miete ganz
oder teilweise zu verweigern;

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der
Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines
Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem

Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen etwa
benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet
werden kann.

2. Die Versicherung des Mietausfalls oder des ortsüblichen
Mietwerts für gewerblich genutzte Räume bedarf besonderer
Vereinbarung.

3. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt,
in dem die Wohnung wieder benutzbar ist, höchstens jedoch für
12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.
Entschädigung wird nur geleistet, soweit der
Versicherungsnehmer die Möglichkeit der Wiederbenutzung
nicht schuldhaft verzögert.

§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Entschädigt werden versicherte Sachen, die durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
bemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung (§ 5)

b) Leitungswasser (§ 6)
c) Sturm, Hagel (§ 8)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen
Ereignisses abhanden kommen.

2. Entschädigt werden auch Bruchschäden an Rohren der
Wasserversorgung und Frostschäden an sonstigen
Leitungswasser führenden Einrichtungen (§ 7).

3. Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1 a, 1 b und 2 oder 1 c
kann auch einzeln versichert werden.

§ 5 Brand, Blitzschlag, Explosion
1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen

Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus
eigener Kraft auszubreiten vermag.

2. Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.

3. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

§ 6 Leitungswasser
1. Leitungswasser ist Wasser, das aus
a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung,
b) mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder

Schläuchen der Wasserversorgung,
c) Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung,
d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen

bestimmungswidrig ausgetreten ist.

2. Wasserdampf steht Wasser gleich.
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§ 7 Rohrbruch, Frost
1. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frost- und sonstige

Bruchschaden an Rohren

a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen);
b) der Warmwasser- oder Dampfheizung;
c) von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

2. Darüber hinaus sind innerhalb versicherter Gebäude auch
versichert Frostschäden an

a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Wasserhähnen,
Geruchsverschlüssen, Wassermessern oder ähnlichen
Installationen;

b) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder an vergleichbaren Teilen
von Warmwasser- oder Dampfheizungsanlagen.

c) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frost- und
sonstige  Bruchschäden an Zuleitungsrohren der
Wasserversorgung und an den Rohren der Warmwasser- oder
Dampfheizung, soweit diese Rohre der Versorgung versicherter
Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem
Versicherungsgrundstück befinden.

§ 8 Sturm, Hagel
1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens

Windstärke 8.

Ist die Windstärke für das Versicherungsgrundstück nicht
feststellbar, so wird Sturm unterstellt, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, daß

a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an Gebäuden in
einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen
anderen Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten
Gebäudes nur durch Sturm entstanden sein kann.

2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes auf versicherte
Sachen;

b) dadurch, daß der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder andere
Gegenstände auf versicherte Sachen wirft;

c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a oder b an versicherten
Sachen.

3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 sinngemäß.

§ 9 Nicht versicherte Sachen/Schäden
1. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen

Schäden

a) die der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeiführt; die vorsätzliche Herbeiführung eines Brandschadens
gilt als bewiesen, wenn sie durch ein rechtskräftiges Strafurteil
wegen vorsätzlicher Brandstiftung festgestellt ist;

b) die durch Kriegsereignisse jeder Art, Innere Unruhen, Erdbeben
oder Kernenergie *) entstehen.

2. Der Versicherungsschutz gegen Brand, Blitzschlag und Explosion
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf

a) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, daß
sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu
sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen,
in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt
oder weitergeleitet wird;

b) Sengschäden, außer wenn sie durch Brand, Blitzschlag oder
Explosion entstanden sind;

c) Kurzschluß- und Überspannungsschäden, die an elektrischen
Einichtungen entstanden sind, außer wenn sie die Folge eines
Brandes oder einer Explosion sind.

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser, Rohrbruch und
Frost sowie gegen Sturm und Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden

a) an versicherten Sachen, solange das versicherte Gebäude noch
nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für seinen Zweck
nicht mehr benutzbar ist;

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Atomanlagen sind zur
Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

b) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
bemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung.

4. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden
durch

a) Plansch- oder Reinigungswasser

b) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer,
Hochwasser oder Witterungsniederschläge oder einen durch
diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen
wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten
oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an
der Sprinkler- oder Berieselungsanlage;

d) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, daß Leitungswasser
(§ 6 Nr. 1) die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;

e) Schwamm.

Die Ausschlüsse gemäß a bis c gelten nicht für
Leitungswasserschäden infolge eines Rohrbruchs gemäß § 7.

5. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich nicht
auf Schäden durch Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn,
daß Leitungswasser (§ 6 Nr. 1) die Erdsenkung oder den
Erdrutsch verursacht hat.

6. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel erstreckt sich
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden

a) durch Sturmflut;
b) durch Lawinen;
c) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz

durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren
oder andere Öffnungen, es sei denn, daß diese Öffnungen
durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen
Gebäudeschaden darstellen;

d) an Laden- und Schaufensterscheiben;
e) durch Leitungswasser (§ 6) oder Rohrbruch (§ 7).

§ 10 Gefahrumstände bei Vertragsabschluß und
Gefahrerhöhung

1. Der Versicherungsnehmer hat alle Antragsfragen, die für die
Übernahme der Gefahr erheblich sind wahrheitsgemäß zu
beantworten. Bei schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit
kann der Versicherer nach Maßgabe der §§16 bis 21 VVG vom
Vertrag zurücktreten und leistungsfrei sein oder den
Versicherungsvertrag nach § 22 VVG anfechten.

2. Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer unverzüglich
schriftlich anzuzeigen. Bei einer Gefahrerhöhung kann der
Versicherer aufgrund der §§ 23 bis 30 VVG zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein, oder den
Versicherungsvertrag nach § 22 VVG anfechten.

3. Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden
ist;

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht
genutzt wird,

c) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb
aufgenommen oder verändert wird.

Der Versicherer hat von dem Tag der Aufnahme des Betriebes
an Anspruch auf die aus einem etwa erforderlichen höheren
Prämiensatz errechnete Prämie; dies gilt nicht, soweit der
Versicherer in einem Versicherungsfall wegen Gefahrerhöhung
leistungsfrei geworden ist.

4. Für vorschriftsmäßige Anlagen des Zivilschutzes und für
Zivilschutzübungen gelten Nr. 2 und die §§ 23 bis 30 VVG nicht.

§ 11 Sicherheitsvorschriften
1. Der Versicherungsnehmer hat

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten
Sicherheitsvorschriften zu beachten;

b) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen
und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen
stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel
oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen;
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c) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend häufig zu
kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

d) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu
entleeren und entleert zu halten.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so
ist der Versicherer nach Maßgabe von § 6 VVG zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des
Versicherers wird einen Monat nach Zugang wirksam.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.

Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten die §§ 23
bis 30 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1. Soweit die Versicherung für fremde Rechnung genommen ist, kann

der Versicherungsnehmer, auch wenn er nicht im Besitz des
Versicherungsscheins ist, über die Rechte des Versicherten ohne
dessen Zustimmung im eigenen Namen verfügen, insbesondere
die Zahlung der Entschädigung verlangen und die Rechte des
Versicherten übertragen. Der Versicherer kann jedoch vor Zahlung
der Entschädigung den Nachweis verlangen, daß der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat.

2. Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfügen, selbst
wenn er im Besitz des Versicherungsscheins ist. Er kann die
Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des
Versicherungsnehmers verlangen.

3. Soweit Kenntnis oder Verhalten des Versicherungsnehmers von
rechtlicher Bedeutung ist, kommt auch Kenntnis oder Verhalten des
Versicherten in Betracht. Im übrigen gilt § 79 VVG.

§ 13 Gleitende Neuwert-Versicherung; Versicherungswert 1914;
Versicherungssumme 1914

1. Grundlage der Gleitenden Neuwertversicherung ist der
Versicherungswert 1914.

2. Versicherungswert 1914 ist der ortsübliche Neubauwert des
Gebäudes entsprechend seiner Größe und Ausstattung sowie
seines Ausbaues nach Preisen des Jahres 1914. Hierzu gehören
auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und
Planungskosten.

3. Die vereinbarte Versicherungssumme 1914 soll dem
Versicherungswert 1914 entsprechen.

4. Die Haftung des Versicherers (§ 15 Nr. 1 bis 3) wird an die
Baupreisentwicklung angepaßt. Entsprechend verändert sich die
Prämie durch Erhöhung oder Verminderung des gleitenden
Neuwertfaktors.

5. Der gleitende Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils
zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr
beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz,
um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres vom
Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für
Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres
veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe geändert haben.
Die Änderung des Baupreisindexes für Wohngebäude wird zu 80
Prozent und die des Tariflohnindexes für das Baugewerbe zu 20
Prozent berücksichtigt; bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei
Stellen hinter dem Komma gerundet.

Der gleitende Neuwertfaktor wird auf eine Stelle hinter dem Komma
gerundet.

6. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhö-
hung des gleitenden Neuwertfaktors kann der Versicherungsneh-
mer durch schriftliche Erklärung die Erhöhung mit Wirkung für den
Zeitpunkt aufheben, in dem sie wirksam werden sollte. Die Versi-
cherung bleibt als Neuwertversicherung (§ 14 Nr. 1 a) in Kraft, und
zwar zur bisherigen Prämie und mit einer Versicherungssumme,
die sich aus der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit 1/100
des bei Wirksamwerden des Widerspruchs zugrundegelegten Bau-
preisindexes für Wohngebäude, ergibt.

Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen
erheblicher Überversicherung (§ 51 Nr. 1 VVG) bleibt unberührt.

§ 14 Neuwert; Zeitwert; gemeiner Wert
1. Abweichend von § 13 Nr. 2 kann jeweils als Versicherungswert

vereinbart werden

a) der Neuwert; Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert. Hierzu
gehören auch Architektengebühren sowie sonstige
Konstruktions- und Planungskosten;

b) der Zeitwert; der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert
abzüglich der Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung
ergibt;

c) der gemeine Wert; gemeiner Wert ist der für den
Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis.

2. Der gemeine Wert ist auch ohne besondere Vereinbarung
Versicherungswert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt
oder sonst dauernd entwertet ist. Eine dauernde Entwertung
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck
nicht mehr zu verwenden ist.

§ 15 Entschädigungsberechnung
1. Ersetzt werden

a) bei zerstörten Gebäuden sowie bei zerstörten oder
abhandengekommenen sonstigen Sachen der Neuwert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; in den Fällen
des § 14 Nr. 1 b der Zeitwert; in den Fällen des § 14 Nr. 1 c und
Nr. 2 der gemeine Wert.

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer
Wertminderung, die durch Reparatur nicht auszugleichen ist,
höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt
des Versicherungsfalles; die Reparaturkosten werden gekürzt,
soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet.

2. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge
Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung.

Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung nicht
unverzüglich veranlaßt, werden die Mehrkosten nur in dem
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher
Wiederherstellung entstanden wären.

Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen,
Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel werden nicht
ersetzt.

3. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge
behördlicher Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt des
Versicherungsfalles erlassener Gesetze und Verordnungen.
Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des
Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch
entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

Mehrkosten, die dadurch entstehen, daß wiederverwertbare
Reste der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen
infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nicht
mehr verwertet werden dürfen, sind nicht versichert.

Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden
betroffenen Sachen aufgrund behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle
erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang
ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger
Stelle entstanden wären.

Für die Entschädigung versicherter Mehrkosten gilt die
Entschädigungsgrenze gemäß § 17.Nr. 2.

4. Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf Zahlung
des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden
übersteigt, nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, daß er
die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in
gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle
wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der
bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht
zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle
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innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird.

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden-
gekommenen Gegenständen gemäß §14 Nr. 1 b festgestellt.

5. In den Fällen des § 14 ist die Gesamtentschädigung für versicherte
Sachen, versicherte Kosten und versicherten Mietausfall je
Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. Dies gilt
nicht für Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten,
soweit diese auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

§ 16 Unterversicherung; -sverzicht
1. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert

unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles
(Unterversicherung), so wird nur der Teil des nach § 15 Nr. 1 bis 3
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält
wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.

2. Nr. 1 gilt entsprechend für die Berechnung der Entschädigung
versicherter Kosten gemäß § 2 und versicherten Mietausfalles
gemäß § 3.

3. In der Gleitenden Neuwertversicherung gilt die Versicherungs-
summe 1914 als richtig ermittelt, wenn

a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines
Bausachverständigen festgesetzt wird,

b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neuwert in Preisen eines
anderen Jahres zutreffend angibt, und der Versicherer diesen
Betrag auf seine Verantwortung umrechnet;

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und
Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet, und der
Versicherer hiernach die Versicherungssumme 1914 auf seine
Verantwortung berechnet.

4. Wird die nach Nr. 3 ermittelte Versicherungssumme 1914
vereinbart, nimmt der Versicherer abweichend von Nr. 1 und Nr. 2
sowie von § 56 VVG keinen Abzug wegen Unterversicherung vor
(Unterversicherungsverzicht).

5. Ergibt sich im Schadenfall, daß die Beschreibung des Gebäudes
und seiner Ausstattung gemäß Nr. 3 c) von den tatsächlichen
Verhältnissen abweicht, und ist dadurch die Versicherungssumme
1914 zu niedrig bemessen, so gilt Nr. 4 nicht, soweit die
Abweichung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

6. Ferner gilt Nr. 4 nicht, wenn

a) der der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende
Bauzustand nachträglich, insbesondere durch wertsteigernde Um-,
An- oder Ausbauten, verändert wurde und die Veränderung dem
Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde;

b) ein weiterer Gebäudeversicherungsvertrag für das Gebäude gegen
dieselbe Gefahr besteht, soweit nicht etwas anderes vereinbart
wurde.

§ 17 Entschädigungsgrenzen
1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Entschädigung für

versicherte Kosten gemäß § 2 Nr. 1 a und 1 b je Versicherungsfall
begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent der
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des
Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Gleitenden
Neuwertfaktor (§ 13 Nr. 5);

b) in den Fällen des § 14 auf 5 Prozent der Versicherungssumme.

2. Das gleiche gilt für die Entschädigung versicherter Mehrkosten
gemäß § 15 Nr. 3.

§ 18 Mehrfache Versicherung
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus vorliegendem Vertrag
in der Weise, daß die Entschädigung aus allen Verträgen
insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen Prämie errechnet wurde, nur in
dem vorliegenden Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

§ 18a Über-, Doppelversicherung
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten
Sachen erheblich, so kann sowohl der Versicherungsnehmer als

auch der Versicherer nach Maßgabe des § 51 VVG die
Herabsetzung der Versicherungssumme und der Prämie
verlangen.

Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 59 und 60 VVG

§ 19 Prämie; Beginn u. Ende der Haftung
1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) bei

Aushändigung des Versicherungsscheins oder im Fall des
Vertragsschlusses gemäß §§ 5 oder 5a VVG nach Ablauf der
Widerspruchsfrist zu zahlen, Folgeprämien am Ersten des
Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr beginnt.

Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten Prämie oder
der ersten Rate der ersten Prämie ergeben sich aus § 38 VVG
in Verbindung mit Nr. 3; im übrigen gelten §§ 39, 91 VVG. Der
Versicherer ist bei Verzug berechtigt, Ersatz des
Verzugsschadens nach § 286 BGB sowie Verzugszinsen nach §
288 BGB oder § 352 HGB zu fordern. Rückständige
Folgeprämien dürfen nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf der
nach § 39 VVG für sie gesetzten Zahlungsfrist eingezogen
werden.

2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder soweit eine
Entschädigung fällig wird.

3. Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem vereinbarten
Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst
später aufgefordert, die Prämie aber unverzüglich gezahlt wird.
Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt, daß
ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt hierfür
die Haftung.

4. Die Haftung endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer
verlängern sich jedoch von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht
spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt werden.
Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als
fünf Jahren eingegangen ist, kann zum Ende des fünften oder
jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten gekündigt werden.

5. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit
oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es
von Anfang an nichtig, so gebührt dem Versicherer Prämie oder
Geschäftsgebühr gemäß dem Versicherungsvertragsgesetz (z.
B. §§ 40, 68).

Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (§ 24 Nr. 2) der
Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versicherer die Prämie
für das laufende Versicherungsjahr. Kündigt der Versicherer, so
hat er die Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach dem
Verhältnis der noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit
des Versicherungsjahres zurückzuzahlen.

§ 20 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im
Versicherungsfall

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Ver-
sicherungsfalles

a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, das
Abhandenkommen versicherter Gebäudebestandteile und
sonstiger Gegenstände auch der zuständigen
Polizeidienststelle;

b) der Polizeidienststelle unverzüglich ein Verzeichnis der
abhandengekommenen Gegenstände einzureichen;

c) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern
und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat,
soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen
einzuholen;

d) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des
Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht
zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft – auf Verlangen
schriftlich – zu erteilen und die erforderlichen Belege
beizubringen, auf Verlangen insbesondere einen beglaubigten
Grundbuchauszug;
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e) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden,
solange der Versicherer nicht zugestimmt hat;

f) dem Versicherer auf dessen Verlangen innerhalb einer
angemessenen Frist von mindestens zwei Wochen ein von ihm
unterschriebenes Verzeichnis aller abhandengekommenen
Gegenstände vorzulegen; in dem Verzeichnis ist der
Versicherungswert dieser Gegenstände unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles anzugeben.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des
Versicherungsvertragsgesetzes (§§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG) von
der Entschädigungspflicht frei.

Sind abhandengekommene Gegenstände der Polizeidienststelle
nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt worden, so kann der
Versicherer nur für diese Gegenstände von der
Entschädigungspflicht frei sein.

3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluß weder auf
die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung
oder den Umfang der Entschädigung, so entfällt die
Leistungsfreiheit gemäß Nr. 2, wenn die Verletzung nicht geeignet
war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen,
und wenn außerdem den Versicherungsnehmer kein erhebliches
Verschulden trifft

§ 21 Besondere Verwirkungsgründe
1. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer arglistig über

Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder für die Höhe der
Entschädigung von Bedeutung sind, so ist der Versicherer von der
Entschädigungspflicht frei.

Ist die Täuschung gemäß Abs. 1 durch rechtskräftiges Strafurteil
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen von Abs. 1 als bewiesen.

2. Wird der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von
sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht, nachdem der
Versicherer ihn unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist
verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Durch ein
Sachverständigenverfahren (§ 22) wird der Ablauf der Frist für
dessen Dauer gehemmt.

3. Die Bestimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VVG bleibt unberührt.

§ 22 Sachverständigenverfahren
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des

Versicherungsfalles vereinbaren, daß die Höhe des Schadens
durch Sachverständige festgestellt wird. Das
Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige
tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs
sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.

Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren
auch durch einseitige Erklärung gegenüber dem Versicherer
verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann
dann die andere unter Angabe des von ihr benannten
Sachverständigen schriftlich auffordern, den zweiten
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige
nicht binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn des
Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als
Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernannt.

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder
mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine
Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt
sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.

Dies gilt entsprechen für die Benennung eines Obmannes durch
die Sachverständigen.

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und
abhandengekommenen Gegenstände sowie deren
Versicherungswert (§ 14 Nr. 1) zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalles; in den Fällen von § 15 Nr. 4 ist auch der
Zeitwert anzugeben;

b) bei beschädigten Gegenständen die Beträge gemäß
§ 15 Nr. 1 b;

c) alle sonstigen gemäß § 15 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen,
insbesondere die Restwerte der von dem Schaden betroffenen
Gegenstände;

d) notwendige Kosten, die gemäß § 2 versichert sind

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig
ihre Feststellungen. Weichen die Feststellungen voneinander
ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden
Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes
sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, daß sie
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der
Versicherer gemäß §§ 15 bis 17 die Entschädigung.

7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers gemäß § 20 Nr. 1 nicht
berührt.

§ 23 Zahlung der Entschädigung
1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der

Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der
Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann
einen Monat nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung
der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache
mindestens zu zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent
unter dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu
verzinsen, mindestens jedoch mit 4 Prozent und höchstens mit 6
Prozent pro Jahr, soweit nicht aus anderen Gründen ein höherer
Zins zu entrichten ist.

Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb
eines Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird.

Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist.

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 Satz 1 ist gehemmt,
solange infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Für die Zahlung des über den Zeitwertschaden hinausgehenden
Teiles der Entschädigung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem
der Versicherungsnehmer den Eintritt der Voraussetzung von §
15 Nr. 4 dem Versicherer nachgewiesen hat.

Zinsen für die Beträge gemäß Abs. 1 werden erst fällig, wenn
die dort genannten zusätzlichen Voraussetzungen der
Entschädigung festgestellt sind.

5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,

a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des
Versicherungsnehmers bestehen;

b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner
Repräsentanten aus Anlaß des Versicherungsfalles ein
behördliches oder strafgerichtliches Verfahren aus Gründen
eingeleitet worden ist, die auch für den Entschädigungsanspruch
rechtserheblich sind, bis zum rechtskräftigen Abschluß dieses
Verfahrens.

6. Die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Real-
kredits bleiben unberührt.

§ 24 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, daß

eine Entschädigung geleistet wird.

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der
Versicherer oder der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag kündigen.
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Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muß spätestens einen
Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen. Der Zahlung
steht es gleich, wenn die Entschädigung aus Gründen abgelehnt
wird, die den Eintritt des Versicherungsfalles unberührt lassen.

Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann bestimmen, daß seine Kündigung
sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam wird, jedoch
spätestens zum Schluß des laufenden Versicherungsjahres.

§ 25 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten
1. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muß

sich jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der
übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen.

2. Ferner muß sich der Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten
seiner Repräsentanten im Rahmen von §§ 9 Nr. 1 a, 10, 11, 12, 20,
21 zurechnen lassen.

3. Bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern
gilt:

a) Ist der Versicherer nach §§ 9 Nr. 1 a, 10, 11, 12, 20, 21 wegen des
Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer leistungsfrei, so kann
er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern
wegen deren Sondereigentums und wegen deren
Miteigentumsanteilen (§ 1 Abs. 2 des
Wohnungseigentumsgesetzes) nicht berufen.

b) Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, daß der
Versicherer ihnen auch hinsichtlich des Miteigentumsanteiles des
Wohnungseigentümers, der den Entschädigungsanspruch verwirkt
hat, Entschädigung leistet, jedoch nur, soweit diese zusätzliche
Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen
Eigentums (§ l Abs. 5 des Wohnungseigentumsgesetzes)
verwendet wird. Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der
Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese
Mehraufwendungen zu erstatten.

c) Kann im Falle der Feuerversicherung ein Realgläubiger hinsichtlich
des Miteigentumsanteiles des Wohnungseigentümers, der den
Entschädigungsanspruch verwirkt hat, Leistung aus der
Feuerversicherung an sich selbst gemäß § 102 VVG verlangen, so
entfällt die Verpflichtung des Versicherers nach b Satz 1. Der
Versicherer verpflichtet sich, auf eine nach § 104 VVG auf ihn
übergegangene Gesamthypothek (Gesamtgrundschuld) gemäß §
1168 BGB zu verzichten und dabei mitzuwirken, daß der Verzicht

auf Kosten der Wohnungseigentümer in das Grundbuch
eingetragen wird. Der Wohnungseigentümer, in dessen Person
der Verwirkungsgrund vorliegt, ist im Falle von Satz 2
verpflichtet, dem Versicherer die für seinen Miteigentumsanteil
und sein Sondereigentum an den Realgläubiger erbrachten
Leistungen zu erstatten.

d) Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum (§ 1 Abs. 3 des
Wohnungseigentumsgesetzes) gelten a bis c entsprechend.

§ 26 Schriftliche Form; Zurückweisung von Kündigungen
1. Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt

nicht für die Anzeige eines Schadens gemäß § 20 Nr. 1 a.

2. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne
daß dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, so wird
die Kündigung wirksam, falls der Versicherer sie nicht
unverzüglich zurückweist.

§ 27 Agentenvollmacht
Ein Agent des Versicherers ist nur dann bevollmächtigt,
Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers
entgegenzunehmen, wenn er den Versicherungsvertrag
vermittelt hat oder laufend betreut.

§ 28 Gerichtsstand
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die
inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und §
48 VVG.

§ 29 Schlußbestimmung
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt
insbesondere für die im Anhang aufgeführten
Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der
Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages
sind.

Allgemeine Versicherungs-Bedingungen für Glasversicherung (AGIB)

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
(1) Der Versicherer haftet für den Schaden, der an den in der Versi-

cherungsurkunde (Versicherungsschein, Verlängerungsschein,
Nachtrag) aufgeführten, fertig eingesetzten Scheiben oder ande-
ren Gegenständen durch Zerbrechen entsteht unter Einschluß
der Kosten einer etwa erforderlichen Notverglasung. Beschädi-
gung der Oberfläche z.B. Schrammen u.ä. sind nicht Gegen-
stand der Versicherung.

(2) Von der Haftung ausgeschlossen sind, wenn nichts besonderes
vereinbart ist:

1. Schäden, die durch Krieg, innere Unruhen, insbesondere Land-
friedensbruch, durch Erdbeben oder Kernenergie verursacht
werden. Ist nicht festzustellen, ob eine dieser Ursachen vorliegt,
so entscheidet die überwiegende Wahrscheinlichkeit
(§ 287 ZPO).

2. Schäden, die durch Brand, Blitz, Explosion, Lösch- und Ret-
tungsmaßnahmen oder dadurch verursacht sind, daß die Schei-
ben mit lichtundurchlässiger Farbe bestrichen sind.

3. Schäden, die an den versicherten Gegenständen bei oder nach
der Entfernung von ihrem bestimmungsmäßigen Platz verur-
sacht werden.

§ 2 Versicherte Gegenstände

Außer den in § 1 Abs. 1 aufgeführten Gegenständen können
durch besondere Vereinbarung mitversichert werden die Ersatz-
kosten:

1. für Anstrich, Malereien, Schriften oder sonstigen Verzierungen
sowie Glasbuchstaben,

2. für den Aufbau von Gerüsten zur Ersatzausführung,
3. für das Beseitigen und Wiederanbringen von Gegenständen, die

das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter,
Schutzstangen, Markisen, Schaufensterabschlüsse usw.)

§ 3 Anzeige von Gefahrumständen bei
Vertragsabschluß

Der Versicherungsnehmer hat bei Vertragsabschluß alle ihm
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheb-
lich sind, insbesondere alle Umstände nach denen er schriftlich
gefragt wird, schriftlich anzuzeigen. Bei schuldhafter Verletzung
dieser Pflicht kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16-
21 und 30 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG)
vom Vertrag zurücktreten und damit von der Entschädigungs-
pflicht frei sein.
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§ 4 Gefahrerhöhung
(1) Nach Vertragsabschluß darf der Versicherungsnehmer eine Er-

höhung der Gefahr ohne Einwilligung des Versicherers nicht
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß durch
eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenomme-
ne oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er
dem Versicherer unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen.

(3) Tritt nach Vertragsabschluß eine Gefahrerhöhung unabhängig
vom Willen des Versicherungsnehmers ein, so hat dieser, so-
bald er von der Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt, dem Versi-
cherer unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen.

(4) Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versiche-
rungsantrages eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versiche-
rer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

(5) Die Rechtswirkung eines Verstoßes gegen diese Bestimmungen
ergeben sich aus §§ 23 bis 30 VVG.

§ 5 Sicherheitsvorschriften
(1) Übernimmt der Versicherungsnehmer Obliegenheiten zum

Zwecke der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer
Gefahrerhöhung (Sicherheitsvorschriften) darf er sie weder
selbst verletzten noch die Verletzung durch einen anderen ge-
statten oder dulden.

(2) 1. Allgemein vereinbarte Sicherheitsvorschriften:
a) Befrorene Scheiben dürfen nicht durch Verwendung von wärme-

erzeugenden Gegenständen (z.B. elektrischen Sonnen) oder
durch warmes Wasser abgetaut werden.

b) Gas- und elektrische Rampen müssen 20 cm von den Scheiben
entfernt sein.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Räume vermietet, zu denen
die versicherten Gegenstände gehören, muß er den Mieter auf
die vereinbarten Sicherheitsvorschriften hinweisen.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer die vorstehenden Vorschrif-
ten oder duldet er ihre Verletzung, so kann der Versicherer in-
nerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis
erlangt hat, die Versicherung mit einmonatiger Frist kündigen. Er
ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Schadenfall
nach der Verletzung eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers beruht. Die
Entschädigungspflicht bleibt bestehen, wenn die Verletzung kei-
nen Einfluß auf den Eintritt des Schadenfalles oder auf den
Umfang der Entschädigung gehabt hat oder wenn zur Zeit des
Schadenfalles trotz Ablauf einer Frist die Kündigung nicht erfolgt
war.

§ 6 Prämie, Beginn und Ende der Haftung
(1) Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie gegen Aushän-

digung der Versicherungsurkunde, Folgeprämien bei Beginn je-
der Versicherungsperiode zu zahlen. Mit der Prämie sind die aus
der Versicherungsurkunde oder der Prämienrechnung ersichtli-
chen Abgaben und Kosten (Steuer, Ausfertigungs- und Hebege-
bühren) zu entrichten.

(2) Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung der
Versicherungsurkunde jedoch nicht vor dem in der Versiche-
rungsurkunde bezeichneten Zeitpunkt.

(3) Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die
§§ 38, 39 VVG. Rückständige Folgeprämien dürfen nur inner-
halb eines Jahres seit Ablauf der nach § 39 VVG gesetzten
Zahlungsfristen gerichtlich eingezogen werden.

(4) Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit
oder wird es nach Beginn der Versicherung rückwirkend aufge-
hoben oder ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem Versi-
cherer Prämie oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen (z.B. §§  40  und 68 VVG).

Kündigt im Falle des § 11 (2) a) der Versicherungsnehmer, so
hat der Versicherer die Prämie nach dem Verhältnis der noch
nicht abgelaufenen Versicherungszeit zur gesamten Versiche-
rungszeit zurückzuzahlen.

Kündigt im Falle des § 11 (2) b) der Versicherer, so gebührt ihm
die Prämie für die laufende Versicherungsperiode nur für den
von ihm ersetzten Gegenstand. Die Prämie für etwaige andere
durch denselben Versicherungsvertrag versicherte Gegenstände
hat der Versicherer nach dem Verhältnis der noch nicht abge-
laufenen Versicherungszeit zur gesamten Versicherungszeit zu-
rückzuzahlen.

War die Prämie für mehrere Jahre vorausgezahlt, so wird bei
vorzeitiger Beendigung des Versicherungsverhältnisses der Be-
trag einbehalten, den der Versicherer bei Abschluß der Versi-
cherung für die Zeit berechnet haben würde, für die ihm Prämie
zusteht.

§ 7 Pflichten des Versicherungsnehmers
im Schadenfall

(1) Der Versicherungsnehmer ist im Schadenfalle verpflichtet:
a) unverzüglich den Schaden dem Versicherer oder seiner Agentur

schriftlich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn nur ein ge-
ringfügiger Bruch vorliegt und eine sofortige Ersatzleistung nicht
beansprucht wird;

b) nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Scha-
dens zu sorgen;

c) den Versicherer bei der Schadenermittlung und bei der Fest-
stellung des Schadenstifters zu unterstützen.

(2) Verstößt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grobfahrläs-
sig gegen diese Bestimmungen, ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei. Der Versicherer bleibt zu Ersatz ver-
pflichtet, wenn ein grobfahrlässiger Verstoß keinen Einfluß auf
die Feststellung und den Umfang des Schadens gehabt hat oder
wenn in dem unter (1) a) angegebenen Falle der Versicherer in
anderer Weise von dem Eintritt des Schadenfalls rechtzeitig
Kenntnis erlangt hat.

§ 8 Besondere Verwirkungsgründe
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich oder grobfahr-
lässig herbeiführt oder sich bei der Schadenermittlung einer arg-
listigen Täuschung schuldig macht.

§ 9 Entschädigung
(1) Bei einem ersatzpflichtigen Schaden hat der Versicherer die

Wahl, den früheren Zustand wieder herzustellen (Naturalersatz)
oder Barzahlung zu leisten. Wählt der Versicherer Naturalersatz,
gehen die Bruchstücke mit der Ersatzleistung in sein Eigentum
über. Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, über die
Bruchstücke zu verfügen. Leistet der Versicherer Barersatz, ist
er berechtigt, den Wert der Bruchstücke auf die Entschädigung
anzurechnen.

(2) Liegt bei einer Versicherung mit festen Summen eine Unterver-
sicherung vor (§ 56 VVG), hat der Versicherer nur den Teil des
Schadens zu ersetzen, der sich zum ganzen Schaden verhält
wie die Versicherungssumme zum Versicherungswert. In die-
sem Falle wird der Wert der Bruchstücke im gleichen Verhältnis
angerechnet.

(3) Wählt der Versicherer Naturalersatz, hat er den Auftrag auf Er-
satz unverzüglich zu erteilen. Wählt er Barersatz, so ist die Ent-
schädigung spätestens binnen einem Monat nach der Scha-
denmeldung zu zahlen.

(4) Wenn der Anspruch auf Leistung nicht innerhalb einer Frist von
sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem der
Versicherer den Anspruch unter Angabe der mit dem Ablauf der
Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 10 Versicherung der nach dem Schadenfall
ersetzten Scheiben oder Gegenstände

(1) Der Vertrag besteht für die unverändert ersetzten Scheiben und
Gegenstände fort. Für den Rest der laufenden Versicherungspe-
riode wird eine anteilige Prämie erhoben. Sie ist eine Folgeprä-
mie im Sinne des § 39 VVG.

(2) Wenn Scheiben oder Gegenstände nach Art und Größe verän-
dert werden, besteht vorläufige Deckung bis zum Abschluß des
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Versicherungsvertrages und wenn ein Vertrag nicht zustande-
kommt, bis zum Abbruch der Verhandlungen. sie entfällt rück-
wirkend, wenn die Prämie nicht vom Versicherungsnehmer in-
nerhalb einer vom Versicherer gesetzten Frist gezahlt wird.

(3) Diese Bestimmung findet keine Anwendung im Falle des
§ 11 (2) a) und b).

§ 11 Vertragsdauer, Kündigung
(1) Der Versicherungsvertrag verlängert sich, wenn nichts anderes

vereinbart ist, um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn er
nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf von einem der bei-
den Teile schriftlich gekündigt wird.

(2) a) Lehnt der Versicherer nach einem Schadenfall den Anspruch
auf Leistung ganz oder teilweise ab, ist der Versicherungsneh-
mer berechtigt, den Versicherungsvertrag innerhalb von zwei
Wochen, nachdem er von der Ablehnung Kenntnis erlangt hat,
mit sofortiger Wirkung zu kündigen, jedoch nur dann, wenn er
die Anzeige nach § 7 (1) a) gemacht hat. Eine nachträgliche

Leistung des Versicherers beseitigt die Wirkung der Kündigung
nicht.

b) Der Versicherer ist nach einem ersatzpflichtigen Schaden be-
rechtigt, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb
zweier Wochen nach der Ersatzleistung zu erfolgen.

§ 12 Schriftliche Form der Erklärungen des
Versicherungsnehmers

Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers sind
schriftlich zu erstatten.

______________

Soweit nicht in den vorstehenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen oder in den Versicherungsscheinen oder in den
Nachträgen zu Versicherungsscheinen Abweichendes bestimmt
ist, gelten für das Versicherungsverhältnis die im Anhang auf-
geführten Gesetzesbestimmungen.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB),
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozeßordnung (ZPO)

VVG

§ 5 Billigungsklausel

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheines von dem Antrag oder den
getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des
Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der
Versicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des
Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat, daß Abweichungen als
genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines
Monats nach Empfang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Der
Hinweis hat durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen
Vermerk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des
Versicherungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen
Abweichungen ist besonders aufmerksam zu machen.

(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entsprochen, so
ist die Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt
des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf
verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 5a Widerspruchsrecht

(1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die
Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation
nach § 10a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der Vertrag
auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen
und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation
als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von
vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen schriftlich widerspricht. Satz
1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden, die auf
arbeits-vertraglichen Regelungen beruhen. § 5 bleibt unberührt.

(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der
Versicherungsschein und die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vorliegen
und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins
schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht, den
Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den Zugang
der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1 erlischt das
Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.

(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicher-
ungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf
Überlassung der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformation
bei Vertragsschluß vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem
Versicherungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Ver-

sicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofortigen
Versicherungsschutz gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein
Widerspruchsrecht nach Absatz 1.

§ 6 Obliegenheiten

(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor
dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist,
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete
anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung eine
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung als eine
unverschuldete auzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats
nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum
Zwecke der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer
Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der
Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die
Verletzung keinen Einfluß

auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden
Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit
verpflichtet, als die Verletzung Einfluß weder auf die Feststellung des
Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

§ 8 Stillschweigende Verlängerung, Kündigung, Widerruf

(1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als
stillschweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit
gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf
mehr als ein Jahr erstrecken soll.

(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen
(dauernde Versicherung), so kann es von beiden Teilen nur für den Schluß der
laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist muß
für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat, nicht mehr
als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die Parteien in
gegenseitigem Einverständnis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren
eingegangen worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes darauf
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folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt
werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.

(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis
mit einer längeren Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so kann der
Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab
Unterzeichnung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluß
gerichtete Willenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht
belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift
bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen
Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht nicht,
wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers
sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach dem
Inhalt des Antrags für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige
berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.

(5) Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb
einer Frist von vierzehn Tagen nach Abschluß des Vertrages vom Vertrag
zurücktreten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der
Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den
Versicherungsnehmer über sein Rücktritts recht belehrt und der
Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat.
Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach
Zahlung der ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf
Versicherungsverhältnisse bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen
Regelungen beruhen.

(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der
Versicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5a hat.

§ 12 Verjährung, Klagefrist

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren,
bei der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
Schluß des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer
angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen
Entscheidung des Versicherers gehemmt.

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich
geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe der
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

§ 16 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle ihm
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem
Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeignet sind,
auf den Entschluß des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Umstand,
nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im
Zweifel als erheblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes
unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das
gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unter-
blieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes
arglistig entzogen hat.

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des
Versicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17 Unrichtige Anzeige

(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über
einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer
bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
unrichtig gemacht worden ist.

§ 18 Schriftliche Fragen

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an der Hand schriftlicher
von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer
wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht
ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung
zurücktreten.

§ 19 Vertragsabschluß durch Vertreter

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne
Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des
Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der
Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß die Anzeige eines erheblichen
Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur
berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last
fällt.

§ 20 Ausübung des Rücktritts

(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungs-
nehmer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung
der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die
empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von der Zeit
des Empfanges an zu verzinsen.

§ 21 Leistungspflicht trotz Rücktritt

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so
bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der
Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß auf
den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 22 Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über
Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 Willkürliche Gefahrerhöhung

(1) Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht
ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß durch eine von ihm
ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung
die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu
machen.

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann
der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden
des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündigung erst mit dem
Ablauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung
der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der
vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

(1) Der Versicherer ist im Falle einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der
Erhöhung der Gefahr eintritt.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der
Versicherer ist jedoch auch in diesem Falle von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht
wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es sei
denn, daß ihm in diesem Zeitpunkte die Erhöhung der Gefahr bekannt war.

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann
bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt
hat.
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§ 26 Ausnahmen

Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der
Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des
Versicherers oder durch ein Ereignis, fiir welches der Versicherer haftet, oder
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird.

§ 27 Ungewollte Gefahrerhöhung

(1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr
unabhängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 2a Abs.
2 finden Anwendung.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen .

§ 28 Leistungsfreiheit wegen unterlassener Anzeige

(1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkte bekannt war, in welchem ihm die
Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen
Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung
des Versicherers gehabt hat.

§ 29 Unerhebliche Gefahrerhöhung

Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine
Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den
Umständen als vereinbart anzusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis
durch die Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.

§ 29a Gefahrerhöhung zwischen Stellung und Annahme des Antrages

Die Vorschriften der §§ 23 bis 99 finden auch Anwendung auf eine in der Zeit
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags eingetretene
Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags nicht
bekannt war.

§ 30 Teilrücktritt

(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den
Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in
Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich
die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktritts
oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, daß für
diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen
nicht geschlossen haben wurde.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung
in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der
Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Ansehung des
übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für einen späteren
Zeitpunkt als den Schluß der Versicherungsperiode geschehen, in welcher der
Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.

(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf
welche sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen
der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die
Gefahrerhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die
Befreiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwendung.

§ 38 Verspätete Zahlung der ersten Prämie

(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht
innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend gemacht
wird.

(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht
gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39 Fristbestimmung für Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen bestimmen, zur Unterzeichnung genügt eine

Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen
anzugeben, die nach Abs. 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine
Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist
unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein, und ist der
Versicherungsnehmer zur Zeil des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der
geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

(3) der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der
Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, daß sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkte mit der
Zahlung im Verzuge ist hierauf, ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, falls
die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht
der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Soweit die in Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen, daß
Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die
Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40 Prämie trotz Aufhebung des Versicherungsverhältnisses

(1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit
oder wegen Gefahrerhöhung aufgrund der Vorschriften des zweiten Titels durch
Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungsvertrag durch
den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die
Prämie bis zum Schluß der Versicherungsperiode, in der er von der Verletzung
der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem Anfechtungsgrunde
Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der folgenden
Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur Beendigung
des Versicherungsverhältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der
Prämie nach § 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur
Beendigung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach §
33 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.

(3) Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom
Versicherer aufgrund einer Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des
Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für
diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 48 Gerichtsstand der Agentur

(1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, so
ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer
erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit der
Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder in
Ermangelung einer gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.

(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung
nicht ausgeschlossen werden.

§ 51 Überversicherung

(1) Ergibt sich, daß die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, daß zur Beseitigung
der Überversicherung die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger
Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung, herabgesetzt wird.

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine
behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges verursacht oder ist sie die
unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das
Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung
abstellen.

(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der
Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist
der Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung
des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schlusse
der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 55 Nur Ersatz des Schadens

Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der
Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht
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verpflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu
ersetzen.

§ 56 Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Versicherer
für den Schaden nach dem Verhältnisse der Versicherungssumme zu diesem
Werte.

§ 58 Mehrere Versicherungen

(1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern
Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung
unverzüglich Mitteilung zu machen.

(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versicherung
genommen worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme
anzugeben.

§ 59 Doppelversicherung

(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern
versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der
Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der
anderen Versicherung zu zahlen wäre, den Gesamtschaden
(Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise als
Gesamtschuldner verpflichtet, daß dem Versicherungsnehmer jeder
Versicherer für den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als den Betrag
des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnisse zueinander zu Anteilen nach
Maßgabe der Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem
Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der
Versicherungen ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für
den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen
Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für
ihn maßgebenden Rechte zur Ausgleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht
genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem
Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der
Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluß der Versicherungsperio-
de, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 60 Beseitigung der Doppelversicherung

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die
Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der
Doppelversicherung geschlossen, so kann er verlangen, daß der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird,
der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, daß
nach Abschluß der mehreren Versicherungen der Versicherungswert gesunken
ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen gleichzeitig oder
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so kann der
Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und Prämien verlangen.

(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablaufe der
Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die
Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der
Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von
der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.

§ 62 Abwendung und Minderung des Schadens

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritte des
Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen;
er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind
mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen entgegenstehende
Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem
pflichtmäßigem Ermessen zu handeln.

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit

verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der
Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

§ 63 Aufwendungen für Minderung des Schadens

(1) Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß § 62 macht, fallen,
auch wenn sie erfolglos bleiben, dem Versicherer zur Last, so weit der
Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte. Der
Versicherer hat Aufwendungen, die in Gemäßheit der von ihm gegebenen
Weisung gemacht worden sind, auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen
mit der übrigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Er hat
den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

(2) Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen nur nach dem in den §§
56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 66 Ermittlungskosten

(1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und
Feststellung des ihm zu Last fallenden Schadens entstehen, dem
Versicherungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den
Umständen nach geboten war.

(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines
Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht
zu erstatten, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer nach dem Vertrag zu
der Zuziehung verpflichtet war.

(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fallenden
Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 67 Gesetzlicher Forderungsübergang

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens
gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit
dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt.

Der Übergang kann nicht zum Nachteile des Versicherungsnehmers geltend
gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den
Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der
Versicherer von seiner Ersatzpflicht in soweit frei, als er aus dem Anspruch
oder dem Rechte hätte Ersatz erlangen können.

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der
Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68 Mangel des Interesses

(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht
oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst
für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung,
so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie
frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so
gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der
Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch
ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlaß eines
Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines
Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der
Dauer der Gefahrtragung entspricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten
ist, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende
Versicherungsperiode.

§ 69 Eintritt des Erwerbers

(1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so
tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer seines
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und
Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende
Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als
Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis
gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich
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gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406
bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.

§ 70 Kündigungsrecht

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt.

(2) Der Erwerber ist berechtigt das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die
Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluß der laufenden
Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber
von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber
von der Versicherung Kenntnis erlangt.

(3) Wird das Versicherungsverhältnis aufgrund dieser Vorschriften gekündigt,
so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über
die zur Zeit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses laufende
Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie findet
in diesen Fällen nicht statt.

§ 71 Anzeige der Veräußerung

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die
Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich
gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt Eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm
die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige
hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 79 Kenntnis und Verhalten des Versicherungsnehmers und des
Versicherers

(1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten
des Versicherten in Betracht.

(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag
ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.

(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Versicherer
nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, daß der Vertrag ohne Wissen
des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten lassen.

§ 91 Zahlungsfrist bei Gebäudeversicherung

Bei der Gebäudeversicherung muß die im Falle einer nicht rechtzeitigen
Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende Zahlungsfrist mindestens einen
Monat betragen.

§ 102 Haftung dem Realgläubiger gegenüber trotz Leistungsfreiheit

(1) Ist bei der Gebäudeversicherung der Versicherer wegen des Verhaltens
des Versicherungsnehmers von der Verpflichtung zur Leistung frei, so bleibt
gleichwohl seine Verpflichtung gegenüber einem Hypothekengläubiger
bestehen. Das gleiche gilt, wenn der Versicherer nach dem Eintritt des
Versicherungsfalls von dem Vertrag zurücktritt oder den Vertrag anficht.

(2) Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Versicherer leistungsfrei
ist, weil die Prämie nicht gezahlt worden ist. Hat jedoch der
Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so bleibt
im Falle der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Folgeprämie die Verpflichtung
des Versicherers gegenüber dem Hypothekengläubiger bis zum Ablauf eines
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Hypothekengläubiger
die Bestimmung der Zahlfrist oder wenn diese Mitteilung unterblieben ist, die
Kündigung mitgeteilt worden ist.

§ 104 Übergang der Hypothek

Soweit der Versicherer auf Grund der Vorschriften der §§ 102, 103 den
Hypothekengläubiger befriedigt, geht die Hypothek auf ihn über. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil eines gleich oder nachstehenden
Hypothekengläubigers geltend gemacht werden, dem gegenüber die
Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bestehen geblieben ist.

BGB

§ 286 Verzugsschaden

(1) Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den Verzug entstehenden
Schaden zu ersetzen.

(2) Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger kein Interesse, so
kann dieser unter Ablehnung der Leistung Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen. Die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden
Vorschriften des §§ 346 bis 356 finden entsprechende Anwendung.

§ 288 Verzugszinsen

(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit vier vom Hundert für das
Jahr zu verzinsen. Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrunde
höhere Zinsen verlangen, so sind diese fortzuentrichten.

(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

HGB

§ 352 Gesetzlicher Zinssatz

(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluß der Verzugszinsen ist bei
beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche
gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte Zinsen ohne
Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.

(2) Ist in diesem Gesetzbuch die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne
Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom
Hundert für das Jahr zu verstehen.

ZPO

§ 13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand der juristischen Personen

(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie
derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und
derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen. die als solche
verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich
nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in
dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt
werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten
Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter
Gerichtsstand zulässig.

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung

(1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen
Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen
werden, so können gegen ihn alle Klagen, dle auf den Geschäftsbetrieb der
Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo
die Niederlassung sich befindet.

(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen
begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als
Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen die
auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse
betreffen.

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes

(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen
ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu
erfüllen ist.

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur,
wenn die Vertragsparteien Kaufleute. die nicht zu den in § 4 des
Handelsgesetzbuches bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, juristische
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen
sind.


